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(Weitere U-Bahn- und 
Nahverkehrsplanung)

Beschluss:

1. Der Vortrag der Referentin, wonach für die weitere U-Bahn- und 

Nahverkehrsplanung in der Landeshauptstadt München weiteres Personal- 

und Sachmittel beschafft werden, wird zur Kenntnis genommen. 

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die dauerhaft 

erforderlichen Haushaltsmittel für Personalkosten i.H.v. 157.700 € im Rahmen 

der Haushaltsplanaufstellung 2019 anzumelden. Das Produktkostenbudget 

beim Produkt 38512100 Stadtentwicklungsplanung erhöht sich um 157.700 €, 

die auch zahlungswirksam sind (Produktauszahlungsbudget). Im 

Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich 

zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und 

Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 50.552 € (40 % des JMB). 

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Einrichtung 

von zwei Stellen und deren Besetzung beim Personal- und 

Organisationsreferat zu veranlassen. 

4. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die einmalig 

erforderlichen Haushaltsmittel für die Arbeitsplatzersteinrichtung i.H.v. 4.740 € 

im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 anzumelden. 

5. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die jeweils 

einmalig erforderlichen Sachmittel für die Fortschreibung des 

Nahverkehrsplans in Höhe von 50.000 € in 2019, 200.000 € in 2020 und 

50.000 € in 2021 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen anzumelden. 

Die Beträge sind in der Höhe auch zahlungswirksam. Das 

Produktkostenbudget beim Produkt 38512100 Stadtentwicklungsplanung 

erhöht sich im jeweiligen Haushaltsjahr entsprechend. 
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6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die dauerhaft 

erforderlichen Arbeitsplatzkosten in Höhe von 1.600 € zur 

Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. Der Betrag ist in der Höhe auch 

zahlungswirksam.

 

7. Der Beschluss unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle. 


